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Kleine Anfrage 585 
 
des Abgeordneten Wolfgang Jörg   SPD 
 
 
 
Laufbahnwechsel mitten im Schuljahr – ministerielle Willkür? 
 
 
 
Nach einem Erlass vom 29. Dezember 2005 können Lehrerinnen und Lehrer an Gesamt-
schulen und an Realschulen, die über ein Lehramt für die Sekundarstufe 1 und die Sekun-
darstufe lI verfügen, mitten im Schuljahr an eine andere Schule oder Schulform (Gymnasi-
um) wechseln. So verständlich der Wunsch der Lehrer/innen ist, entsprechend ihrer Ausbil-
dung eine Anstellung und Vergütung zu bekommen, so unverständlich ist es, dass die 
schwarz-gelbe Landesregierung diesen Wechsel mitten im Schuljahr ermöglicht: Die "abge-
bende" Schule hat kaum eine Chance, diese Stelle umgehend nach zu besetzen, die Folgen 
sind ungleichmäßige Lehrerversorgung besonders in Mangelfächern und Unterrichtsausfall. 
Ministerin Sommer hat in einem Gespräch mit der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamt-
schule (GGG) am 19. Dezember 2005 zugesagt, die Anzahl der „Altfälle” (S-I/S-II-Fakultas) 
erheben zu lassen und das Problem zu lösen. 
 
 
Ich frage daher die Landesregierung: 
 
1. Warum ist der Erlass so gefasst, dass der Wechsel mitten im Schuljahr erfolgen kann 

und zu gravierenden Problemen in der fachspezifischen Unterrichtsversorgung der ab-
gebenden Schulen führt? 

 
2. Wie viele so genannte „Altfälle” gibt es in NRW? 
 
3. Was gedenkt die Ministerin zur Lösung des Problems zu tun, um ihre Zusage gegen-

über der GGG vom 19. Dezember 2005 einzulösen? 
 
 
 
Wolfgang Jörg 


